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Beschlussvorschlag 
 
 
Sachverhalt 
 
Der Kröpeliner Sportverein 47 e.V. nutzt aktuell die Spielstätte Sportplatz Kröpelin und das 
dort befindliche Vereinsheim, die Sportstätte Kraftsport und die Sportstätte Stadtholz.  
 
Für die Spielstätte Sportplatz zahlt der Verein einen Betriebskostenzuschuss, die Sportstätte 
Kraftsport ist an den Verein verpachtet, hier werden die Betriebskosten zu 100% getragen. 
Die Sportstätte Stadtholz und die dazugehörigen Umkleiden und Sanitärräume sind an dem 
Verein verpachtet, gemäß Pachtvertrag hat er die Betriebskosten zu tragen. In den Vorjahren 
gab es immer wieder Irritationen hinsichtlich des Betriebskostenanteils an den Umkleide- und 
Sanitärräumen.  
Aus rein vertraglicher Sicht sind diese durchzusetzen. Die Betriebskostenabrechnung für das 
Jahr 2022 betrugt 2.111,91 EUR.  
 
Es gab ein Vorgespräch seitens des neuen Vorstandes hinsichtlich der Betriebskosten für 
die Sportstätte Stadtholz und der anteiligen Nutzung durch die Jugend dort. Die Jugendarbeit 
der Vereine wird bis dato immer unterstützt. Seitens des Kröpeliner Sportvereins wurde nun 
beantragt, dass eine dauerhafte Bezuschussung der jährlichen Betriebskosten für die 
Jugendnutzung erfolgen soll.  
 
Aus Sicht der Verwaltung ist es schwierig eine prozentualen Nutzungsgrad festzulegen.  
 
 
Ergänzend zur Klarheit ist hier anzugeben, dass die Stromkosten für die Flutlichtanlage nicht 
Bestandteil dieser Betriebskostenabrechnung sind.  
 
Finanzielle Auswirkungen 
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Kmßßliner SV von 1947 e.V.
c/o Joachim Fischer,

tilynarsche Straße 8.18236 Kröpelin
- oQ@omx.de

An den Bürgermeister

Herrn Thomas Gutteck

Markt 1

18236 Kröpelin

Kröpelin, den 05.09.2023

Betreff: Antrag auf Dauerhafte Bezuschussung o. Förderung der Jährüchen Betriebskosten für die

genutzten Objekte, Räumlichkeiten und Spielstatten des Kröpeliner SV 1947 e.V. von der Stadt

Kröpelin.

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

Durch unsere Kinder, - und Jugendarbeit im Verein leisten wir einen wichtigen Teil dazu bei, dass

unsere Stadt ein breites und umfangreiches Sportangebot zu bieten hat und dies ist hinsichtlich der

gesellschaftlichen Bedeutung des Sportes auch sehr wichtig.

Wir haben alle eine wichtige gesellschaftliche Verantwortung gegenüber unseren Kindern und

Jugendlichen, die wir auch sehr gerne mit unserer ehrenamtlichen Arbeit im Verein wahrnehmen. Wir

möchten uns weiterentwickeln und die Kinder, - und Jugendarbeit noch weiter ausbauen. Zurzeit

haben wir ca. 60% Kinder und Jugendliche in 3 Altersgruppen in unserem Verein. Unser Ziel ist es In

den kommenden Jahren wieder alle Altersklassen zu besetzten. Das wären dann mehr als das

doppelte an Kindern und Jugendlichen wie zur jetzigen Zeit.

Altes schafft man aber nicht immer ganz allein und dann benötigt man Unterstützung von außen. Aus

diesem Grund haben wir uns auch entschlossen diesen Antrag „Dauerhafte Bezuschussung o.

Förderung der Jährlichen Betriebskosten" zu stellen, damit wir auch in Zukunft unsere Arbeit ohne

finanzielle Nöte weiterführen können.

Mit freundlic

)achim Fischer

1. Vorsitzender kRÖPELINER SV47 e.V.
Kröpeüner SV von 1947 Q vorsstzander

Joachim Pischar
Wlsmaracha Stra&a 8

18236 Kröpaiin
ftjssbail@k$v47.de / info@ksv47.da
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